
 
 

 
 

 

2021-0481 BBl 2021 325 

BBl 2021

www.bundesrecht.admin.ch
Massgebend ist die signierte 

elektronische Fassung

Vernehmlassungsverfahren   
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 

Ausführungsbestimmungen zur Nutzung des Einreise- und Ausreisesystems 
(Weiterentwicklungen des Schengen-Besitzstands) 

Das Einreise- und Ausreisesystems (EES) dient der elektronischen Erfassung von Ein- 
und Ausreisen von Drittstaatsangehörigen, die für einen Kurzaufenthalt in den Schen-
gen-Raum einreisen, und der Erfassung von Einreiseverweigerungen an der Schen-
gen-Aussengrenze. Für die Umsetzung der EU-Rechtsgrundlagen zum EES und den 
dazugehörigen Anpassungen im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG; SR 142.20) 
sind auch auf Verordnungsebene Anpassungen erforderlich. So wird zum einen eine 
neue Verordnung über das Ein- und Ausreisesystem (EESV) geschaffen. Diese regelt 
hauptsächlich die Eingabe-, Bearbeitungs- und Abfragerechte der schweizerischen 
Behörden sowie das Verfahren für die Abfrage und Zugang zu den Daten des EES. 
Zum anderen werden die Verordnung über die Einreise und die Visumerteilung (VEV; 
SR 142.204) geändert und einige wenige Anpassungen in der Verordnung über  
das zentrale Visa-Informationssystem und das nationale Visumsystem (VISV;  
SR 142.512) vorgenommen. Die Gesetzes- und Verordnungsänderungen sollen mit 
der Aufnahme des Betriebs des EES in Kraft treten. Die Inbetriebnahme ist zurzeit für 
Mai 2022 vorgesehen. 

Datum der Eröffnung: 17. Februar 2021 

Vernehmlassungsfrist: 29. Mai 2021 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei:  
Staatssekretariat für Migration, Stabsbereich Recht, Quellenweg 6,  
3003 Bern-Wabern, Telefon +41 58 484 96 68, Fax 058 465 97 56,  
www.sem.admin.ch 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter:  
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

24. Februar 2021 Bundeskanzlei  
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